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Durch die Gemeinde auszufüllen:

Eingabe Nr. 		Eingang Gemeinde: 	




Schriftliche Einwendung 
zu den Artikeln 
der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung

	
Die nachfolgend genannte Person möchte eine schriftliche Einwendung inkl. Begründung nach § 7 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) bei der Gemeinde eingeben:


	Name/n / Vorname/n
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Evtl. Organisation
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Adresse, PLZ, Ort
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	E-Mail / Tel. Nr.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Inhalt der Einwendung:
· Bitte geben Sie jeweils an, auf welchen Plan sich die Einwendung bezieht.
· Geben Sie bitte auch die betroffene Parzellennummer an.
· Bitte verwenden Sie pro Rückmeldung eine separate Zeile
	Nr.
	Artikel / Parzellen Nr.
	Einwendung inkl. Begründung

	1
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	2
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	Nr.
	Artikel / Parzellen Nr.
	Einwendung inkl. Begründung

	3
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	4
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	5
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	6
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Rechtliche Hinweise und Fristen
Die öffentliche Auflage dauert vom 30. Januar – 31. März 2026. Die Unterlagen liegen während dieser Zeit bei der Gemeindeverwaltung, Lindenfeld 2a, öffentlich auf. Zudem stehen die Unterlagen auf der Website der Gemeinde zur Einsicht zur Verfügung.

Während der Auflagefrist können sich alle interessierten Personen schriftlich zu den aufliegenden Unterlagen äussern. Die Einwendungen müssen einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Einwendungen sind bis spätestens am 31. März 2026 (Poststempel) schriftlich an den Gemeinderat, Lindenfeld 2a, 8926 Kappel am Albis, zu richten.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular, mit Vermerk "Teilrevision Bau- und Zonenordnung" an:
Gemeinderat Kappel am Albis, Lindenfeld 2a, 8926 Kappel am Albis


Freundliche Grüsse
Bauverwaltung Kappel am Albis



Gemeindeverwaltung	Tel. 044 764 83 60
Lindenfeld 2a	hochbau@kappel-am-albis.ch 
8926 Kappel am Albis	www.kappel-am-albis.ch
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